Newsletter „Die Strafverteidiger“

Lange dominiert das Thema der Jugendkriminalität die Berichterstattung in Zeitungen und Fernsehen. Fast täglich wurden neue Gefahren und deren „Lösungen“ präsentiert. Doch hat diese Kampagne von vielen weiteren wichtigen Themen, wie zum Beispiel dem BKA-Gesetz, abgelenkt. Nun hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil die Online-Durchsuchung ins Blickfeld gerückt. Es musste wieder einmal aushelfen und Stellung gegen maßlose Sicherheitspolitiker beziehen. Angesichts der Art und Weise, mit welcher der Innenminister Schäuble in letzter Zeit das BVerfG angegriffen hat, ist es zweifelhaft ob er sich das Urteil zu Herzen nehmen wird. Dabei würde er mehr für die Sicherheit in Deutschland tun, wenn er für eine ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung der Justiz sorgen würde als mit immer mehr abenteuerlichen Gesetzen. Wir hoffen, mit diesem Newsletter wieder einen kleinen Überblick zu gewähren. Beachten Sie bitte auch die Neugestaltung unserer Homepage, die Prozessberichte über das Verfahren gegen Falk und Andere sind nun wieder übersichtlich abzurufen.

Ihre Strafverteidiger

Thomas Bliwier und Doris Dierbach.

Politik und Gesetzesvorhaben

Online-Durchsuchung

Schon seit Beginn letzten Jahres wird in allen Medien über die Online-Durchsuchung, den Bundes-Trojaner gesprochen. Anlass dazu ist der Wunsch des Innenministers Schäuble in das neue Gesetz über das Bundeskriminalamt (BKA-Gesetz) auch einen Artikel aufzunehmen, der dem BKA die heimliche Durchsuchung von Festplatten mit Hilfe eines Trojaners erlaubt. Anfangs stellte sich die SPD in aller Deutlichkeit gegen diesen Wunsch. Mittlerweile ist es keine Frage mehr ob sondern nur wie und wann die Online-Durchsuchung per Gesetz erlaubt werden soll. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dieter Wiefelspütz, profiliert sich sonst gerne als Vorkämpfer der Freiheitsrechte doch gibt auch er zu, dass die SPD keinen Widerstand leisten wird. Doch nur weil diese technische Möglichkeit beharrlich gefordert wird, sind die verfassungsrechtlichen Bedenken nicht weniger geworden.

Nun hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zur Online-Durchsuchung in einem Landesgesetz Grundsätzliches zu dieser Frage entschieden. Es hat enge Vorgaben für den Gesetzgeber aufgestellt. Nachdem Schäuble noch die wilde These aufgestellt hatte, dass es der Gesetzgeber sei, der Grenzen der Grundrechte definiere, fühlte er sich nun nach dem Urteil bestätigt. Er wolle die Vorgaben im neuen BKA-Gesetz berücksichtigen. Und in der Tat hat das Gericht die Online-Durchsuchung generell für zulässig erklärt, jedoch gleichzeitig sehr hohe Hürden aufgestellt, die weder Schäuble noch den Sicherheitsbehörden gefallen dürften. Denn es hat in erster Linie ein neues Grundrecht aus dem Grundgesetz abgeleitet. Eingriffe in das "Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme" sind nur ab einem bestimmten Grad der Gefahr zulässig. Es muss sich dabei nämlich um eine konkrete Gefahr handeln. Schäubles beliebte Rede vom „Fadenkreuz des Terrors“ reicht dafür nicht aus! Weiterhin muss es sich auch um eine Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut wie etwa das Menschenleben oder der Bestand des Staates handeln. Die Verwirklichung dieser Gefahr muss zwar noch nicht konkret vorhergesehen werden, jedoch müssen im Einzelfall bestimmte Tatsachen auf eine Person hinweisen bevor es zu dieser Ermittlungsmaßnahme kommen darf. Weiterhin muss es einen Richtervorbehalt geben und garantiert werden, dass erfasste, aber zum Kernbereich der Privatsphäre gehörende, Daten vor einer Verwertung durch die Behörden gelöscht werden.

Das Urteil wägt sorgfältig zwischen den betroffenen Rechtsgütern und dem Nutzen ab. Hierbei hat es bei dem für nichtig erklärten Landesgesetz besonders die Verhältnismäßigkeit kritisiert. Nun ist der Ball wieder bei der Politik und diese muss zeigen, dass sie mit dem Urteil klug und bedacht umgehen kann. Denn das Urteil selber ist sehr bedachtvoll gesprochen worden. Es richtet sich keinesfalls gegen die Sicherheit in Deutschland. Dem Gesetzgeber sind noch ausreichende Spielräume geblieben.

BKA-Gesetz

Doch die Online-Durchsuchung ist nicht die einzige Neuerung im BKA-Gesetz. Durch dieses Gesetz wird ein bedeutender Grundsatz des deutschen Verfassungsstaates aufgehoben. Polizei ist grundsätzlich Ländersache, dies ist auch eine Lehre aus dem NS-Regime. Das BKA soll jedoch in der Strafverfolgung durch besonderen Sachverstand die Arbeit der Länderpolizei unterstützen und koordinieren. Gefahrenabwehr, also die präventive Tätigkeit der Polizei war hingegen eine reine Ländersache, auch wenn das BKA im Rahmen der Amtshilfe tätig werden konnte. Nun soll das Gleichgewicht verschoben werden. Das BKA soll in der Terror-Prävention selbstständig tätig werden dürfen. Das ist sinnvoll, wenn eine echte terroristische Bedrohung mehrere Bundesländer betrifft. Doch ist der Vorwurf des Terrorismus heute schnell erhoben und wie der Bundesgerichtshof kürzlich gezeigt hat dies oftmals zu Unrecht. Daher hätte diese Änderung erhebliche Auswirkungen auf allen Ebenen.

Im Rahmen dieser präventiven Tätigkeit wird das BKA natürlich auch weitgehende Befugnisse in der Überwachung wie etwas das Abhören von Telefonen oder Wohnräumen erhalten. Nun hat Schäuble auch hier bewiesen, dass er in blinder Maßlosigkeit für die Sicherheitsbehörden alles will, was möglich ist: Der absolute Schutz von Strafverteidiger, Geistlichen und Abgeordneten soll relativiert werden. Im Fall einer dringenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit soll dieser Grundsatz aufgehoben werden. Dies stößt noch auf erheblichen Widerstand aber wie so oft wird auch dieser erweichen und Schäuble sein Gesetz bekommen.

Hände weg vom Jugendstrafrecht!

Roland Koch wollte in Hessen gerne als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Bereits 1999 hat er gute Erfahrungen mit der „Ausländerkarte“ gemacht, als seine Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft zu seinem Wahlsieg führte. Nun hat er diese Karte im Dezember erneut gezogen und festgestellt, dass es zu viele junge kriminelle Ausländer in Deutschland gäbe. Doch er ging noch weiter. Die Forderungen nach Einführung eines Warnschussarestes und Anhebung der Höchststrafe für Jugendliche waren erst der Anfang. Um zu verhindern, dass Kinder unter 14 Jahren, also nicht strafmündige Kinder, von Banden vorgeschickt würden und so praktisch als Werkzeug verwendet würden, empfahl er die Absenkung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre. Anschließend warf er der Justiz vor, angesichts der vielen gefährlichen Jugendlichen zu lasch zu reagieren. Die Richter sollen nach Ansicht Kochs einfach mal härtere Strafen verhängen er meint wohl viel hilft viel. Also mehr Knast macht aus gefährlichen Jugendlichen brave Kinder. Kriminelle Ausländer sollten eh ausgewiesen werden.

Angesichts der abstrusen Forderungen dieses „merkwürdigen Menschens“ scheint es wenig verwunderlich, dass alle Fachverbände und Sachverständige seine Vorschläge abgelehnt haben und er kaum noch ernst zu nehmen ist. Einigkeit herrscht zum einen darüber, dass es kein Patentrezept gegen Jugendgewalt gibt, zum anderen sind sich alle einig, dass eine Verschärfung des Strafrechts kontraproduktiv wäre. Vom DAV und dem DRB wird die mangelhafte personelle und materielle Ausstattung der Justiz angemahnt. Die Justiz habe alle notwendigen Befugnisse um der Jugendkriminalität zu begegnen sie sei nur massiv überlastet. Der RAV weißt zusammen mit anderen Fachverbänden auf die schädliche Wirkung des Freiheitsentzuges auf Jugendliche hin. Deren Entwicklung wird durch Hafterfahrungen negativ beeinflusst und so das Problem verstärkt. Koch verkennt zudem, dass Kriminalität nicht mit ausländischen Jugendlichen, die oftmals in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, importiert wurde, sondern ein Problem unserer Gesellschaft ist. Eine Abschiebung ist keine Lösung für gesellschaftliche und soziale Probleme in Deutschland. Zu Recht weißt der RAV auf die Tatsache hin, dass Erziehungslager, wie sie nun konservative Politiker fordern eine klassische Erfindung der NS-Diktatur sind. Im Kern der NS-Ideologie stand die Vorstellung, dass Kriminalität eine Art Krankheit sei, die in solchen Erziehungslagern geheilt werden könne. Es ist erschreckend, wie leichtfertig nun solche Lager gefordert werden.

Die Debatte hat nicht den durchschlagenden Erfolg für Herrn Koch gebracht, jedoch erhebliche langfristige negative Konsequenzen. Die aggressive Kampagne von „Bild“ und Koch hat ein Klima der Angst erzeugt, welches nicht mit der Realität übereinstimmt. Nun werden an jeder Ecke gefährliche ja, mörderische Jugendliche vermutet. U-Bahn-Fahrten werden gemieden, es könnten ja gewalttätige Ausländer mitfahren. Ein solch künstliches Klima der Angst kann der Gesellschaft in der Tat erheblich schädigen oder entzweien. Zudem wird in der Politik auf längere Zeit keine fachliche Diskussion über das Jugendstrafrecht mehr möglich sein. Und das alles wegen eines Wahlkampf-Rambos Roland Koch! 

Bundesanwältin Harms

Nachdem wir schon berichten, dass der Bundesgerichtshof in einigen Verfahren den von der Bundesanwaltschaft vertretenen Terror-Vorwurf für unbegründet erklärt hatte, hat die Behörde und besonders ihre Leiterin Monika Harms erneut eine Abfuhr vom BGH erhalten. Die Ermittlungen im Vorfeld des G-8 Gipfels waren rechtswidrig! Frau Harms hat mehr als 900 Beamte im Einsatz geschickt, zahlreiche Wohnungen durchsucht, Gegenstände beschlagnahmt und  in einigen Fällen Untersuchungshaft beantragt. Doch nun ist die Kritik des BGH besonders deutlich ausgefallen. Die Ermittlungen hätten auf Vermutungen basiert . Frau Harms beruft sich auf eine unklare Rechtslage, doch in vielen Fällen sind die Fehler zu offensichtlich gewesen, als dass sie einem Profi wie Harms hätten passieren dürfen. So wird entweder ihre Fachkompetenz angezweifelt oder der Vorwurf der Rechtsbeugung oder Willkür erhoben. In jedem Fall ist es unverständlich, warum diese Reihe von Fehlentscheidungen, die erhebliche Konsequenzen für die Betroffenen hatten, noch keine personelle Folgen nach sich gezogen hat. Die Koalition von SPD und CDU stärkt ihr weiter den Rücken. Wie lange noch?

Briefgeheimnis?

Nein, dies scheint seit einer gewissen Zeit im Verkehr mit den USA ausgehebelt zu sein. Offenbar übermittelt die Post Absender, Empfänger und Zollangaben von Sendungen in die USA vorab an die US-Sicherheitsbehörden. Scheinbar kommt die Post bisher ohne Rechtsgrundlage dieser Forderung nach, ohne die Kunden benachrichtigt zu haben. Nach Angaben der „Zeit“ finden im Moment geheime Verhandlungen für ein Abkommen statt, welches diese Verletzung des Briefgeheimnisses rechtlich festschreiben soll. Bekannt ist, dass bei Flügen in die USA sehr persönliche Informationen über die Fluggäste an die USA übermittelt werden. Es bleibt abzuwarten, ob und wer in der Bundesregierung über diese Vorgänge informiert war und diesen eklatanten Rechtsbruch somit zu verantworten hat.

Sonstiges

Steinigungen im Iran

Während Deutschland Abschiebungen in den Iran zulässt, hat amnesty international einen erschreckenden Bericht veröffentlicht: im Iran wurden weiterhin Hinrichtungen durch Steinigung ausgeführt. Um die drohende Hinrichtung von zwei Jugendlichen im Iran zu verhindern, bittet ai dringend um Appellbriefe. Diese Hintergrundinformationen sollten eigentlich einen sofortigen Abschiebestopp in den Iran nach sich ziehen. Doch werden sich wohl die Ausländerbehörden davon nicht beeindrucken lassen und weiter in ein Land abschieben, in dem eine hohe Anzahl von Todesurteilen vollstreckt wird.

Anwaltsregister

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ein bundesweites Anwaltsregister mit praktischer Suchfunktion online eingerichtet. Es dient nicht dazu einen geeigneten Anwalt zu finden sondern stellt Informationen wie Niederlassung und Gerichtszulassung zur Verfügung.

Tagung

Die Europäische Rechtsakademie veranstaltet vom 03.04. bis 04.04. eine Tagung zum Thema „Erweiterung des Schengenraums“.

WDR Sendung

Der WDR hat eine interessante Sendung über Sicherheitstechnik und ihre (Un-)Wirksamkeit ausgestrahlt. Die Sendung Quarks und Co ist online zu sehen.

Proasyl

Proasyl unterstütz eine Kampagne für die Rückkehr einer jungen Frau, die in die Türkei abgeschoben wurde. Sie ist im Libanon geboren, lebte 17 Jahre in Deutschland und hat bei der Abschiebung ihren Mann und zwei Kinder in Deutschland zurück lassen müssen. Nehmen Sie sich zwei Minuten um den Online-Appell zu unterzeichnen.

Aus der Rechtsprechung

Bundesverfassungsgericht
In Hamburg gab es 2004 einen Volksentscheid über ein neues Wahlrecht. Dieses wurde vom CDU-Senat zunächst umgesetzt. Dieses Gesetz sah die Abschaffung der 5%-Klausel für die Bezirksversammlungen vor. Doch die CDU änderte das Gesetz kurz danach und führt diese Klausel erneut ein. Gegen diese Änderung der CDU wurde Verfassungsbeschwerde erhoben, welche jedoch als unzulässig abgewiesen wurde. Der Grundsatz der Wahlgleicheit lässt sich nicht aus Artikel 3 des Grundgesetzes ableiten und kann somit auch nicht im Rahmen der Verfassungsbeschwerde gerügt werden. Diese Entscheidung ist noch kurz vor der Wahl vom 24. Februar ergangen.

Bundesgerichtshof

Ein Verfahren wegen versuchter schwerer Erpressung und anderen Delikten gegen fünf Angeklagte wurde geteilt, da sich der Anwalt eines der Angeklagten mit dem Gericht über eine verfahrensbeendende Absprache geeinigt hat. Das Geständnis, welches der Angeklagte ablegte, wurde sodann als Grundlage für seine Aussage als Belastungszeuge gegen die anderen Angeklagten verwendet. Das Gericht hat die Umstände dieser Aussage nicht weiter erläutert und insbesondere die Tatsache übergangen, dass diese im Rahmen einer Absprache gemacht wurde. Dies beanstandete der BGH: Basiert die Verurteilung eines Angeklagten auf Angaben eines Belastungszeugen, die seinem Geständnis in der gegen ihn geführten Hauptverhandlung entsprechen, und war dieses Geständnis Gegenstand einer verfahrensbeendenden Absprache, dann muss die Glaubhaftigkeit der Bekundungen des Zeugen unter Einbeziehung des Zustandekommens und des Inhalts der Absprache in einer für das Revisionsgericht nachprüfbaren Weise gewürdigt werden.

Beschluss vom 6. November 2007 - 1 StR 370/07
Bundesgerichtshof

Ein Angriff auf einen Führer eines Kraftfahrzeuges (§ 316a StGB) kann auch vorliegen, wenn zu Beginn des Angriffs der Geschädigte noch nicht als Führer des Kraftfahrzeuges angesehen werden kann, da dieser den Motor noch nicht gestartet hatte. Im vorliegenden Fall hat der Angeklagte den Geschädigten gezwungen den Motor zu starten, ab diesem Zeitpunkt lag ein Angriff auf den Führer eines Kraftfahrzeuges vor. Der zeitliche Zusammenhang zwischen Beginn des Angriffs und dem Starten des Motors war eng genug.

Beschluss vom 25. September 2007 – 4 StR 338/07

Bundesgerichtshof

In einem BTM-Fall hatten die Angeklagten eine Selbstschussanlage installiert. Die dafür verwendete Waffe war fest an einem Deckenbalken fixiert. Die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil Revision ein, da das Landgericht die Waffe nicht im Sinne des § 30a II 2 BtMG berücksichtigt hat. Der BGH bestätigte das Urteil, da ein „mit sich führen“ in diesem Fall den Wortsinn des Gesetzes überschreiten würde, dieser markiert aber die äußerste Grenze der Auslegung strafrechtlicher Bestimmungen zum Nachteil des Angeklagten.

Urteil vom 15. November 2007 – 4 StR 435/07

Bundesgerichtshof

Es entscheidet sich nach den Verhältnissen des Einzelfalls, ob bei Bagatelldelikten bis zu einer bestimmten Schadensgrenze die gesetzliche Mindeststrafe übersteigende Freiheitsstrafen nicht mehr schuldangemessen sind. Diese Frage ist deshalb einer Vorlegung nach § 121 Abs. 2 GVG nicht zugänglich.

Beschluss vom 15. November 2007 – 4 StR 400/07
